
Altenberge Info: Einführung der getrennten Abwasser-
gebühr für die Beseitigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser 

Anlass 
Nach einer Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 2007 ist eine Abwassergebührenerhe-
bung ausschließlich auf Basis des Frischwassermaßstabs in Nordrhein-
Westfalen in der Regel nicht mehr möglich.  

Um die Gebührenerhebung der Gemeinde Altenberge an die aktuellen rechtli-
chen Vorgaben anzupassen wird die Gemeinde Altenberge eine getrennte Ab-
wassergebühr einführen.  

Ausgangssituation 
Bislang wurde die Abwassergebühr in der Gemeinde Altenberge einheitlich 
nach der verbrauchten Frischwassermenge erhoben. Das aus den Haushalten 
bzw. von den Grundstücken in den Kanal eingeleitete Abwasser setzt sich 
grundsätzlich aus Schmutzwasser (z. B. Abläufe von Duschen und Toiletten) 
und Niederschlagswasser (z. B. Abläufe von Dachflächen und befestigten 
Zufahrten) zusammen. Das folgende Bild stellt die Grundstücksentwässerung in 
einem Trennsystem beispielhaft dar. 

 

Abbildung 1:  Beispiel für eine Grundstücksentwässerung im Trennsystem  

Die getrennte Abwassergebühr 
Bei der getrennten Abwassergebühr werden die Abwassergebühren für Nie-
derschlags- und Schmutzwasser unterschiedlich bemessen. Nach Ermittlung 
der Gesamtkosten werden diese Kosten anteilig auf die Schmutzwasser- und 
Niederschlagswassermengen aufgeteilt. 
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Die Schmutzwassergebühr [Euro/Kubikmeter (€/m³)] wird weiterhin mithilfe 
des Frischwassermaßstabs ermittelt. Beim Frischwassermaßstab wird der 
Gebühr für das Schmutzwasser ausschließlich das Volumen des „verbrauchten 
Frischwassers“ zugrunde gelegt. Da der Trinkwasserverbrauch bei jedem an-
geschlossenen Haushalt mithilfe eines Wasserzählers erfasst wird, ist dieser 
Maßstab einfach anzuwenden. Wird zudem Wasser aus einer privaten Wasser-
versorgungsanlage gewonnen, hat der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis des verbrauchten Wassers durch einen ordnungsgemäß funktionierenden 
Wasserzähler nachzuweisen. 

Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr [Euro/Quadratmeter (€/m²)] 
erfolgt anhand der versiegelten (befestigten und bebauten) Fläche, die an die 
Kanalisation angeschlossen ist. Als versiegelte Flächen gelten Grundstücksflä-
chen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsge-
bunden in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dazu zählen u. a. 
Dachflächen von Wohnhäusern und Garagen sowie auch Terrassen, die an die 
Kanalisation angeschlossen sind.  

Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt dann vor, wenn von bebauten 
und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund eines Gefälles (z. B. über 
Gefälle einer Garagenzufahrt) Niederschlagswasser in die städtische Abwas-
seranlage gelangen kann.  

Eine Terrasse, von der das Niederschlagswasser zur Versickerung in den Gar-
ten abgeführt wird, gilt nicht als angeschlossene Fläche. 

Neben den versiegelten Flächen sind auch teilversiegelte Flächen, wie z. B. 
Rasengittersteine, Ökopflaster oder begrünte Dachflächen anzugeben. Diese 
Flächen werden im Rahmen der Gebührenermittlung nur mit einem reduzierten 
Prozentsatz in Höhe von 50 Prozent berücksichtigt.  

Flächenermittlung 
Voraussetzung für die Einführung der getrennten Abwassergebühr ist die Erhe-
bung der privaten, gewerblichen und öffentlichen und an die Kanalisation ange-
schlossenen befestigten Flächen.  

Zur Feststellung der bebauten und befestigten Grundstücksflächen sind um-
fangreiche Datenerhebungen erforderlich. Zu diesem Zweck sind Luftbilder er-
stellt worden, auf denen jedes Grundstück erfasst ist. Diese Luftbildaufnahmen 
resultieren aus einer Befliegung vom 02.04.2009.  
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Abbildung 2: Beispiel für ein Luftbild der Befliegung vom 02.04.2009,  
Rathaus Altenberge mit angrenzender Bebauung 

Die Auswertung dieser Luftbilder ist inzwischen erfolgt, sodass nun alle Grund-
stückseigentümer einen Erhebungsbogen mit einer Darstellung der bebauten 
und befestigten Grundstücksflächen zur Prüfung erhalten. 

Erhebungsbogen 
Der Erhebungsbogen beinhaltet die genaue Bezeichnung des Grundstücks (Ka-
tasterdaten, Gemarkung und Flur) sowie die Lagebezeichnung (Straße und 
Hausnummer), die die Basis für die Zuordnung des Grundstücks sind. Auf den 
Erhebungsbögen sind die Dach-, die befestigten und die nicht angeschlossenen 
Flächen des jeweiligen Grundstücks dargestellt und farblich markiert. Bei der 
Darstellung der Flächen wird grundsätzlich zwischen drei Versiegelungsarten 
unterschieden: 

 Dachflächen 

Die gesamte Dachfläche (Draufsichtgröße = projezierte Grundrissfläche) ergibt 
sich aus den Aufmaßen der Dächer einschließlich ihrer Dachüberstände. 

 Befestigte Flächen 

Die befestigte Fläche umfasst solche Flächen, von denen Niederschlagswasser 
direkt oder indirekt (nicht leitungsgebunden) der öffentlichen Kanalisation zuge-
führt wird.  

 Nicht angeschlossene Flächen 
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Diese Flächen sind nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen – weder 
leitungs- noch nicht leitungsgebunden. Für diese Flächen ist daher auch der 
Grad der Versiegelung nicht relevant. 

 

Abbildung 3: Beispiel für die Darstellung der versiegelten Flächen eines Grund-
stücks 

Neben den vorhandenen Flächen wird mithilfe des Erhebungsbogens zudem 
abgefragt, ob auf dem Grundstück eine Regenwassernutzungsanlage mit An-
schluss an die öffentliche Kanalisation vorhanden ist und falls ja, wie groß der 
Nenninhalt dieser Regenwassernutzungsanlage ist. 

Aufgaben der Grundstückseigentümer 
Die Erhebungsbögen sind von den Grundstückseigentümern auf ihre Richtigkeit 
zu prüfen, ggf. zu ergänzen und bis zum 28. Juli 2010 ausgefüllt an die Ge-
meinde Altenberge zurückzuschicken.  

Falls beispielsweise nicht die gesamte Dachfläche in die öffentliche Kanalisati-
on entwässert, kann diese Fläche auf dem Erhebungsbogen angegeben wer-
den. 
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Für den Fall, dass Dach- oder sonstige befestigte Flächen nach dem 
02.04.2009 erstellt wurden, die in dem Luftbild nicht abgebildet sind, sind diese 
in dem Erfassungsbogen zusätzlich anzugeben.  

Rechtliche Hinweise 
Der Gebührenpflichtige ist gemäß § 12a der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Altenberge in der z. Zt. gültigen Fas-
sung zur Auskunft verpflichtet.  

Die abschließende Auswertung erfolgt anhand der angegebenen Daten bzw. 
nach einem Mahnverfahren über Zwangsveranlagung. Dabei richtet sich die 
Höhe der Veranlagung nach dem durchschnittlichen Versiegelungsgrad, der 
anhand der Luftbildauswertungen der Gemeinde Altenberge festgelegt wird. 

Beratungsmöglichkeit 
Neben den Hinweisen zum Ausfüllen und zur Kontrolle des Erhebungsbogens 
stehen Ihnen für weitere Fragen die Ansprechpartner im Rathaus:  

 

Josef Werger, Zimmer-Nr.: 5.6, unter der Telefonnummer: 02505-8248 sowie 

Ulla Fischer, Zimmer-Nr. 4.4, unter der Telefonnummer: 02505-8228 

während der Sprechzeiten:  

montags – freitags von 08:30 Uhr – 12:30 Uhr sowie zusätzlich  

donnerstags von 14:00 Uhr – 17:30 Uhr zur Verfügung.  

 

Eine öffentliche Informationsveranstaltung zu diesem Thema findet am 01. Juli 
2010 um 19:00 Uhr im Saale Bornemann, Bahnhofstraße 1, statt.   


	Altenberge Info: Einführung der getrennten Abwassergebühr für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
	Anlass
	Ausgangssituation
	Die getrennte Abwassergebühr
	Flächenermittlung
	Erhebungsbogen
	Aufgaben der Grundstückseigentümer
	Rechtliche Hinweise
	Beratungsmöglichkeit



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


